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Motion KVF-SR.
Keine Senkung
der Monopolgrenze
vor der parlamentarischen Beratung
der Revision des Postgesetzes
Motion CTT-CE.
Pas d'abaissement
de la limite du monopole
avant le débat sur la révision
de la loi sur la poste

Einreichungsdatum 10.11.08
Date de dépôt 10.11.08

Ständerat/Conseil des Etats 16.12.08

Antrag Diener
Ablehnung der Motion

Proposition Diener
Rejeter la motion

Le président (Berset Alain, président): Le Conseil fédéral
propose de rejeter la motion.

Bieri Peter (CEg, ZG), für die Kommission: Wir wechseln vom
Strom zur Post.
Zur Ausgangslage: Gemäss Artikel 3 Absatz 3 des Postge-
setzes kann der Bundesrat insbesondere unter Berücksichti-
gung der einschlägigen europäischen Normen weitere
Dienstleistungen von den reservierten Diensten ausnehmen
oder die Gewichtslimite gemäss Artikel 3 Absatz 1 herabset-
zen, wenn die Finanzierung eines ausreichenden Universal-
dienstes sichergestellt ist. Zurzeit ist diese Gewichtslimite
auf 100 Gramm festgelegt.
Der Bundesrat hat im März dieses Jahres ein Vernehmlas-
sungsverfahren zur Totalrevision der Postgesetzgebung er-
öffnet. Dabei hat er die völlige Öffnung des Postmarktes in
zwei Schritten vorgeschlagen. In einem ersten Schritt will er
mit einer Verordnungsänderung die heutige Grenze von 100
auf 50 Gramm reduzieren. Davon wären 13 Prozent der
Postsendungen betroffen. Mit diesem Schritt würden insge-
samt 25 Prozent des gesamten Postmarktes geöffnet. Vor-
gesehen war dieser Schritt ursprünglich für den 1. April
2009; infolge von gewissen Rahmenbedingungen soll er
nach Entscheid des Bundesrates auf Mitte 2009 vollzogen
werden. 
Im Rahmen der Vernehmlassung zur Totalrevision des Post-
gesetzes waren die Meinungen über dieses Vorgehen ge-
teilt, der Vorschlag und die Vorgehensweise des Bundesra-
tes waren umstritten. Nebst den grundsätzlichen Gegnern
einer Marktöffnung gab es weitere Vernehmlassungsteilneh-
mer, denen das Tempo und das vorgeschlagene Verfahren
nicht zusagten. Unter anderem wurde argumentiert, die
Marktöffnungsschritte sollten durch das Parlament und nicht
durch den Bundesrat beschlossen werden. Die politischen
Chancen, in einer Referendumsabstimmung über die Total-
revision des Postgesetzes zu reüssieren, würden damit er-
höht. 
Unsere Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen liess
sich am 18. August 2008 durch den Generalsekretär des
UVEK über den vom Bundesrat geplanten vorzeitigen Öff-
nungsschritt orientieren, die Limite von 100 auf 50 Gramm
zu senken.
Sowohl unsere Kommission als auch unsere Schwesterkom-
mission im Nationalrat haben sich – wenn auch mit einem
knappen Stimmenverhältnis – gegen die vorzeitige Öffnung
mit diesem Teilschritt ausgesprochen. Dabei hat sich die
Kommission – das muss gesagt werden – nicht gegen eine
Öffnung des Postmarktes ausgesprochen. Vielmehr hat sie

in Anbetracht des mutmasslichen Referendums bei der To-
talrevision des Postgesetzes den Weg der Vorsicht beschrit-
ten. 
Wenn wir den Markt dereinst öffnen, dann müssen wir – und
nicht die Economiesuisse, wie sie uns das in ihrem Schrei-
ben mitteilte – den Bürgerinnen und Bürgern erklären, wie
man gleichzeitig sicherstellen will, dass die Grundversor-
gung zu akzeptablen Preisen sichergestellt werden kann.
Das muss hier mit Nachdruck gesagt werden, weil insbeson-
dere Zuschriften aus Wirtschaftskreisen uns hier falsch in-
terpretieren. Ich erinnere nur an die Volksinitiative «Post-
dienste für alle» mit ihren weiter reichenden Forderungen,
die im September 2004 sehr knapp – ich erinnere Sie daran:
mit 50,2 Prozent der Stimmen! – abgelehnt wurde. Unser
Entscheid war deshalb geleitet von Vor- und Weitsicht sowie
dem Wissen um die Sensibilität demokratischer Entscheide
bei der Thematik der Grundversorgung mit öffentlichen
Leistungen. 
Die Tatsache, dass mit dem Öffnungsschritt gerade einmal
zusätzliche 13 Prozent des Postmarktes geöffnet werden,
kann sowohl für die Gegner als auch für die Befürworter als
Argumentationshilfe verwendet werden. Befürworter werden
sagen, das sei ja nur ein kleiner und auch ein verkraftbarer
Schritt, der kaum zusätzliche Anbieter auf den Postmarkt ru-
fen werde. Gegner wiederum werden ebenso sagen, dass
demzufolge dieser Schritt ja gar nichts bringe, hingegen
nehme er einen Manövrierraum in der Umsetzung des zu re-
vidierenden Postgesetzes weg. 
Zudem wurde in unserer Kommission darauf hingewiesen,
dass mit dem nächsten Öffnungsschritt gleichzeitig auch die
Instrumente der Postregulation und ihrer Behörde verbes-
sert werden müssen. Das ist übrigens auch die Meinung der
Post selbst, die sich einer Öffnung nicht verschliesst, aber
die entsprechenden Rahmenbedingungen für diesen Grund-
versorgungsauftrag angepasst haben will.
Wenn man das eine tut, soll man das andere gleichzeitig
auch vollziehen, zumal immer wieder der Vergleich mit der
EU gemacht wird. So hat unsere Kommission für Verkehr
und Fernmeldewesen darauf hingewiesen, dass wir wahr-
scheinlich dem vorgezeigten Schritt unserer europäischen
Nachbarländer folgen müssen, dass es aber an uns liegt,
das Tempo und insbesondere die Begleitinstrumente festzu-
legen.
Ein letztes Argument für diese Motion: Bereits bei der Kon-
sultation in den beiden Kommissionen war diese Thematik
Bestandteil der Legislaturplanung. Dort haben wir mit 22 zu
18 Stimmen die Streichung einer entsprechenden, vom Bun-
desrat vorgeschlagenen Bestimmung beschlossen. Ich erin-
nere an das Votum meines Ratskollegen Theo Maissen, der
dort auf die Zusammenhänge zwischen flächendeckender
postalischer Grundversorgung und den gesetzlichen und re-
gulatorischen Rahmenbedingungen hingewiesen hat.
Wenn sich unser Rat im Rahmen der Legislaturplanung ge-
gen diesen vorgezogenen Öffnungsschritt ausgesprochen
hat; wenn die beiden zuständigen Kommissionen des Natio-
nalrates und des Ständerates im Hinblick auf die dem Volk
nicht leicht zu erklärende Postgesetzrevision zur Vorsicht in
Bezug auf das Tempo der Umsetzung mahnen; wenn sich
die Post selbst der Öffnung zwar nicht verwehrt, aber diesen
Schritt mit besseren Rahmenbedingungen vollziehen will;
wenn weder von der EU noch von einer anderen internatio-
nalen Organisation, wie etwa der WTO, her ein Handlungs-
druck besteht; wenn im Lichte der Finanzen die Post aus
dem Gewinn doch einen erheblichen Beitrag an die Bundes-
kasse abliefert, so ist es für die Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen Ihres Rates nicht nachvollziehbar, dass
der Bundesrat diesen Schritt jetzt durchzwängen will.
Dem Bundesrat sei auch gesagt, dass er dereinst wieder mit
uns zusammen bei einer Volksabstimmung über das Postge-
setz vor das Volk treten muss. Das sei ihm auch gesagt,
wenn er entgegen dem Willen der zuständigen Kommissio-
nen oder auch des Ständerates in seiner ihm zustehenden
Kompetenz diesen Schritt macht.
In diesem Sinne – auch geleitet von der Weitsicht im Hinblick
auf eine weitere Öffnung des Postmarktes und im Hinblick
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darauf, dass wir mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Referen-
dum zu bestehen haben werden – bitte ich Sie, die Motion
anzunehmen.

Le président (Berset Alain, président): Je transmets mes
voeux à Madame Maury Pasquier, qui fête son anniversaire
aujourd'hui. (Applaudissements)

Diener Verena (CEg, ZH): Ich möchte Sie bitten, diesen par-
lamentarischen «Bremsklotz» nicht zu unterstützen. Die
UREK-SR war in der Unterstützung der Motion nicht einstim-
mig. Ich spreche hier als engagiertes Mitglied dieser Kom-
mission und möchte Sie aus folgenden Gründen bitten,
diese Motion abzulehnen: 
Der Bundesrat hat die Freiheit, er hat die Kompetenz – man
hat ihm diese Kompetenz politisch gegeben –, die Senkung
der Monopolgrenze von 100 Gramm auf 50 Gramm vorzu-
nehmen. Im Wissen darum, dass das sehr umstritten ist, hat
er eine breite Vernehmlassung zu diesem Punkt gemacht.
Ich habe mir die Mühe gemacht, die Vernehmlassungsant-
worten nochmals zu lesen. Ich muss sagen, wenn man die
detaillierte Analyse genau liest, dann kommt man zu einem
etwas anderen Schluss, als ihn der Präsident unserer Kom-
mission eben gezogen hat. 
In der Vernehmlassung haben sich eine grosse Anzahl Kan-
tone – eine grosse Anzahl! – für die Öffnung im Briefverkehr
ausgesprochen. Ebenso haben das Konsumentenforum,
Economiesuisse und sehr viele wirtschaftliche Kreise formu-
liert, dass sie eine Senkung dieser Monopolgrenze unter-
stützen. Es gibt Kantone wie Solothurn, Graubünden,
St. Gallen und Tessin, die sich sogar wünschen, dass man
ein Übungsfeld hat, nämlich das Übungsfeld mit dieser Sen-
kung der Monopolgrenze auf 50 Gramm, um Erfahrungen zu
sammeln. Der Bundesrat hat im Wissen um die Umstritten-
heit auch in diesem Bereich Berichte von Experten einge-
holt, die sich damit auseinandersetzen mussten, ob die
Grundversorgung bei dieser Senkung in irgendeiner Form
negativ tangiert würde und ob das gravierende finanzielle
Auswirkungen hätte. Diese Expertenberichte kommen ganz
klar zum Schluss, dass dem nicht so ist.
Die Grundversorgung bleibt gesichert, und die finanziellen
Auswirkungen sind eigentlich positiv, indem bei einem Vier-
tel – bei rund 25 Prozent – der Briefpost eben ein Wettbe-
werb stattfindet. Wir sind in dieser Frage ja nicht isoliert; wir
sind in Europa eingebettet. Innerhalb der EU – inklusive Nor-
wegen – ist diese Senkung der Monopolgrenze auf
50 Gramm schon seit dem Jahre 2006 vollzogen. Es zeigen
sich keine negativen Auswirkungen. Im Gegenteil: Es wird
positiv vermerkt, dass dieser Wettbewerb eher eine Quali-
tätsverbesserung gebracht hat und sich ökonomische Ein-
sparungen realisieren liessen. Innerhalb der EU werden die
Briefmärkte in drei Jahren vollständig geöffnet werden. Das
heisst, bis im Jahre 2011 werden die Briefmärkte in Europa
vollumfänglich liberalisiert sein. Wenn wir unsere Liberalisie-
rungsschritte jetzt nur schon in diesem kleinen Bereich ver-
unmöglichen, werden wir bis ins Jahr 2011 – bei allen Refe-
rendumsdrohungen, die ja jetzt schon im Raume stehen –
politisch wohl kaum in der Lage sein, hier eine adäquate
Antwort zu bieten. 
In diesem Zusammenhang war auch die Argumentation des
Bundesrates vom 22. Oktober interessant. Er hat – wahr-
scheinlich nach intensiven Diskussionen – festgehalten,
dass er diesen Schritt befürwortet, weil er eigentlich, auch
gestützt auf diese Expertenberichte, sieht, dass dies eine
Möglichkeit ist, erste Erfahrungen zu sammeln. Es ist ja
auch eine Möglichkeit, eine Evaluation zu machen, damit wir
nachher, wenn wir das Postgesetz revidieren und die Fragen
weiterer Liberalisierungen diskutieren, in diesem Bereich
schon über Erfahrungen verfügen. 
Ich möchte Sie aus diesen Überlegungen bitten, diese Mo-
tion nicht anzunehmen und dem Bundesrat die Möglichkeit
zu lassen – so, wie wir ihm das ja auch gesetzlich ermöglicht
haben –, diesen Schritt in unserem Lande zu vollziehen und
Erfahrungen mit der Senkung der Monopolgrenze von
100 Gramm auf 50 Gramm zu sammeln.

Hêche Claude (S, JU): En complément aux éléments expo-
sés par le président de la commission, Monsieur Bieri, per-
mettez-moi d'insister sur un point qui me semble véritable-
ment important: l'aspect démocratique de ce processus
politique.
Si personne ne conteste la compétence dévolue au Conseil
fédéral de décider d'un abaissement de la limite du mono-
pole conformément aux dispositions en vigueur, je souhaite-
rais toutefois rendre attentif ce même Conseil fédéral au peu
de cas qu'il fait des signaux pourtant clairs donnés par une
grande partie du Parlement dans ce dossier. D'ailleurs, il ne
faudrait pas que cette manière de procéder devienne une
habitude: la procédure de consultation n'a de sens que si
l'on tient compte des avis exprimés par les acteurs consul-
tés.
Le président de la commission l'a rappelé: le 18 août et le
2 septembre 2008, les commissions du Conseil des Etats et
du Conseil national se sont prononcées contre l'intention du
Conseil fédéral de précipiter la libéralisation du marché pos-
tal, et ce notamment à cause du choix peu judicieux de pro-
céder par la simple voie de l'ordonnance. Dès lors, encore
une fois, sans lancer un débat de fond sur la pertinence ou
non d'une libéralisation, la motion de notre commission ne
vise qu'un seul et unique objectif: garantir le respect du droit
démocratique dans ce processus politique. Sachant qu'une
éventuelle libéralisation aurait des conséquences importan-
tes pour l'économie, la population et les régions, la volonté
exprimée en commission était de pouvoir discuter de la loi
dans son ensemble et de permettre des prises de décision
dans le cadre plus large de la révision de la loi sur la poste.
Par ailleurs, sur proposition de Monsieur Maissen, notre
conseil a également été très clair au cours de la discussion
sur le programme de la législature 2007–2011. En effet, il a
décidé de ne pas intégrer la libéralisation du marché postal
dans les objectifs prévus pour les quatre prochaines années.
Par conséquent, ce qui est en jeu avec cette motion, ce n'est
pas de débattre de l'opportunité d'une libéralisation, mais de
faire respecter un certain nombre de règles. Il s'agit ici d'une
question de principe, je dirai même d'une question de fond.
Si aujourd'hui on laisse le Conseil fédéral décider seul, on
accepte alors qu'à l'avenir l'avis du Parlement, mais aussi
celui d'une grande partie des cantons, voire celui de l'Asso-
ciation des communes suisses, soient relégués au second
plan.
C'est donc dans cet esprit que je vous invite à accepter cette
motion.

Jenny This (V, GL): Ich möchte Sie bitten, Frau Diener zu
folgen und diese Motion abzulehnen.
Die Senkung der Monopolgrenze für Briefe auf nur
50 Gramm bringt rein gar nichts, vor allem keine Anreize.
Damit bleiben über 90 Prozent aller Briefe weiterhin im Mo-
nopolbereich; dann hätten wir also gar nichts machen müs-
sen. Frau Diener hat darauf hingewiesen: In verschiedenen
Studien – übrigens mit sehr hohen Kostenfolgen, die waren
nicht gratis – wurde eindeutig festgehalten, dass die Absen-
kung der Monopolgrenze keine Auswirkungen auf die Rand-
regionen haben wird. Kollege Theo Maissen hört mir gut zu:
Der Service public in den Randregionen wird also nicht be-
einträchtigt, und das scheint mir doch sehr wichtig zu sein.
Gerade deshalb, aufgrund dieser Studien, hat der Bundesrat
entschieden, die Monopolgrenze Mitte nächstes Jahr auf
50 Gramm abzusenken. Der Service public wird ohne Mehr-
kosten aufrechterhalten werden können, alles andere ist
Schwarzmalerei. 
Bekanntlich haben wir den Paket- und den Expressmarkt vor
geraumer Zeit vollständig geöffnet; die Ergebnisse sind sehr,
sehr erfreulich. Die gleichen Leute haben dazumal gesagt,
der Service public werde nicht mehr funktionieren, die gros-
sen Zentren würden bedient und alle anderen ausser Acht
gelassen. Ich als Glarner und Vertreter einer Randregion
stelle das Gegenteil fest: Wir profitieren von diesem freien
Markt, wir werden mit günstigen Preisen bedient – wir kön-
nen davon also profitieren. Zusätzlich wurden durch innova-
tive Massnahmen nicht nur 3000 Arbeitsplätze geschaffen,
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wir profitieren zusätzlich auch – ich habe es gesagt – von
günstigeren Preisen; das sind doch positive Auswirkungen. 
Mit dieser Senkung der Monopolgrenze auf 50 Gramm ha-
ben wir erst 25 Prozent der Briefe des ganzen Angebotes
auf dem freien Markt, 75 Prozent der Briefe unterstehen also
nach wie vor dem Monopol. Also können wir doch diese Her-
ausforderung wagen! Die Post hat bewiesen – und ich bin
überzeugt –, dass sie die Anforderungen des freien Marktes
wird bewältigen können.
Die Post hat damit nun wirklich keine Probleme, und für die
Grundversorgung, das ist sehr, sehr wichtig, besteht kein Ri-
siko. Geben wir der Post doch diese Chance! Es sind Im-
pulse, es kurbelt den Markt an. Vertrauen wir dem Bundes-
rat, wenn er schon etwas macht. Ich sage nicht, er mache
sonst nichts, aber jetzt geht er die Marktöffnung ein bisschen
forscher an. Lassen wir ihm doch diese Chance, geben wir
ihm die Kompetenz, die Monopolgrenze zu senken.

Maissen Theo (CEg, GR): Erlauben Sie mir zwei formelle
Vorbemerkungen.
Ich möchte vorerst der Kommission danken, dass sie sich
dieses Themas angenommen hat; auch für die Art, wie sie
sich des Themas angenommen hat. Die zweite Vorbemer-
kung geht an den Bundesrat: Es ist möglicherweise so, dass
ich personell den falschen Bundesrat anspreche, aber Sie,
Herr Bundesrat Leuenberger, vertreten den Bundesrat, und
daher deponiere ich meine «Rüge» bei Ihnen.
Ich vermisse den Respekt des Bundesrates vor unseren In-
stitutionen. Wir haben in der Legislaturplanung ganz klar das
Signal gegeben: Wir wollen das so nicht! Und der Bundes-
rat – ich weiss, er hat die Kompetenz dazu, wir haben ihm
die Kompetenz gegeben – setzt sich über diese Haltung des
Parlamentes einfach hinweg. Ich vermisse hier den Respekt
gegenüber der Institution Parlament. Es ist legal, was der
Bundesrat macht. Aber man kann sich fragen, ob es legitim
ist. Die andere Frage ist, ob er sich damit selber nicht etwas
einbrockt, was er nicht will. Wir werden im Parlament bei sol-
chen Kompetenzdelegationen künftighin viel vorsichtiger
sein. Also brockt er sich hier etwas ein, was er kaum wollen
kann.
Nun zur Sache: Der Bund ist Eigentümer der Schweizeri-
schen Post. Damit sind der Bundesrat und das Parlament in
der Verantwortung, für den Zustand und die Positionierung
des eigenen Unternehmens besorgt zu sein. Hier, meine ich,
muss die unternehmerische Verantwortung doch die sein,
dass es keinen Sinn macht, Trümpfe, die man im Moment in
der Hand hat, aus der Hand zu geben, ohne irgendetwas da-
für einzuhandeln oder die Position zu optimieren. Vorliegend
ist es nun so: Ich selber bin nicht grundsätzlich gegen die
Postmarktöffnung, aber ich bin gegen das Vorgehen, dage-
gen habe ich meine Vorbehalte. Der Bundesrat hat in der
Botschaft über die Legislaturplanung auf Seite 792 ja selber
geschrieben: «Bei der Revision der Postgesetzgebung (SR
783.0) sollen die weiteren Marktöffnungsschritte festgelegt
werden.» Der Bundesrat hat also selber gesehen, dass die
Marktöffnung parallel mit Änderungen in der Postgesetzge-
bung gehen muss. Daher ist das Vorgehen an sich richtig,
dass wir hier jetzt einen Halt einschalten und die Öffnung mit
anderen Postaktivitäten, mit den entsprechenden Massnah-
men verknüpfen.
Nun werden hier Experten zitiert. Frau Diener hat das er-
wähnt. Ich kann dazu festhalten, dass man alle Berichte se-
hen muss, die da von Experten zitiert werden. Ich erinnere
an den Bericht von Plaut Economics. Darin wurde ganz klar
gesagt, dass die Erträge mit einer Marktöffnung sinken wer-
den. Und damit stellt sich für mich die Frage, wie die Grund-
versorgungsdefizite gedeckt werden sollen.
Da gibt es einfach grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Die
Grundversorgung könnte durch die anderen Wettbewerber
mitfinanziert werden, was, wie wir ja aus der Erfahrung mit
der Telekommunikation wissen, nur teilweise funktioniert,
oder durch Abgeltungen der öffentlichen Hand. Das wäre ei-
ne Variante. Die andere Variante besteht in Kostensen-
kungsmassnahmen beim Universaldienstanbieter, also bei
der Post, und das bedeutete ganz einfach – Kollege Jenny,

das ist nun einmal so – eine Ausdünnung der Dienste. Wir
müssen heute feststellen, dass wir das doch nicht wollen.
Man kann die Expertenberichte vollständig statt nur teilweise
lesen, und dann kommt man vielleicht zu anderen Ergebnis-
sen.
Für mich ist es wichtig, dass im Zusammenhang mit der
Postmarktöffnung die Rahmenbedingungen für die Post ge-
samthaft angeschaut werden. Ich möchte drei Punkte er-
wähnen: Zu prüfen werden erstens der Unternehmenszweck
der Post und vor allem der Ausbau der Finanzdienstleistun-
gen sein, wenn man der Post das Monopol bis zu dieser 50-
Gramm-Grenze wegnimmt. Zweitens muss die Rechts-
grundlage für das Logistikgeschäft geprüft werden, und drit-
tens muss die Überprüfung der Vorgaben im Postorganisati-
onsgesetz erfolgen. Dazu kommt, dass heute überhaupt
kein Grund besteht, diesen Schritt zu machen. Das System,
wie es heute aufgegleist ist, funktioniert, und es macht doch
keinen Sinn, hier voreilig einen weiteren Schritt zu machen,
ohne zu wissen, wo wir dann landen. Die Argumentation mit
der EU finde ich sowieso nicht haltbar, weil es für den Pöst-
ler in Deutschland überhaupt keine Rolle spielt, ob in der
Schweiz der Post etwas unter Monopolbedingungen überge-
ben wird oder nicht.
Ich möchte nur noch etwas Letztes anfügen. Das wurde hier
überhaupt noch nie erwähnt, und das zeigt, dass das Vor-
gehen des Bundesrates gar nicht in allen Konsequenzen
durchdacht ist. Das sind die Auswirkungen im Bereich der
Mehrwertsteuer auf die Leistungen und Produkte im Brief-
postbereich. Es sind drei Punkte, die bei der Mehrwertsteuer
zu berücksichtigen sind:
1. Die heute geltende Mehrwertsteuerordnung bestimmt,
dass die reservierten Dienste von der Entrichtung der Mehr-
wertsteuer befreit sind. Alle übrigen Dienstleistungen der
Post, also die nicht reservierten Dienste und die Wettbe-
werbsdienste, unterliegen hingegen der Mehrwertsteuer. Da
man aber mit einer neuen Monopolgrenze von 50 Gramm
eine Unterteilung in mehrwertsteuerbefreite – nämlich jene
Briefe, die unter 50 Gramm schwer sind – und mehrwert-
steuerpflichtige – also Briefe ab 50 Gramm – Sendungen
vornähme, hätten wir eine Situation, die nicht mehr mit ei-
nem vernünftigen Aufwand zu handhaben wäre. Die Post
müsste dann bei den zuständigen Stellen beantragen, dass
bei allen Briefen die Mehrwertsteuer erhoben wird, also
auch im Monopolbereich, unter 50 Gramm.
2. Falls die Mehrwertsteuer nur für Briefe über 50 Gramm
gelten soll und keine neue Preisstufe für Briefe über 50
Gramm eingeführt wird, werden für Unternehmen, die einen
Vorsteuerabzug machen können, Sendungen für Briefe über
50 Gramm auf einmal günstiger. Das hat man nicht durch-
dacht. Es ist ja absurd, wenn für Unternehmen mit Vorsteu-
erabzug ein Brief über 50 Gramm plötzlich günstiger ist als
einer unter 50 Gramm. Vielleicht machen die Unternehmen
dann einfach Briefe mit 60 statt mit 40 Gramm, damit sie den
Vorsteuerabzug machen können. Die Sache ist also über-
haupt nicht durchdacht.
3. Will die Post diesen Schwierigkeiten ausweichen, muss
sie, unabhängig von einem späteren Entscheid über eine
vollständige Marktöffnung, die gesamte Mehrwertsteuer für
Sendungen von 0 bis 100 Gramm übernehmen. Das sind
zusätzliche Kosten von 100 Millionen Franken. Diese gehen
zwar in die Mehrwertsteuerkasse des Bundes, gleichzeitig
wird aber der Gewinn der Post reduziert, also gibt es weni-
ger Auszahlungen an den Bund. Es ist also mehr in der lin-
ken, dafür weniger in der rechten Hosentasche.
Sie sehen, verschiedene Fragen sind offen. Deshalb ist es
richtig, dass wir den Bundesrat mit seinem «Liberalisie-
rungsturbo» stoppen und uns Gedanken machen, wie wir
das in Zukunft, in Zusammenhang mit der Änderung des
Postgesetzes und des Postorganisationsgesetzes, regeln
wollen.
In diesem Sinne bitte ich Sie, die Motion der Kommission an-
zunehmen.

Bieri Peter (CEg, ZG), für die Kommission: Besten Dank für
diese Debatte.



07.3286           Conseil des Etats 1010 16 décembre 2008

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Noch ganz kurz: Frau Diener hat gesagt, wir seien ein parla-
mentarischer «Bremsklotz». Ich zitiere gern Herrn Büttiker,
der in der Stromdebatte vorhin gesagt hat: «Eile in der Ge-
setzgebung ist die Mutter der Unvollkommenheit.» Ja, das
gilt auch hier; das war auch die Meinung der Kommission.
Sie hat insbesondere auch die Argumentation der Post be-
nutzt, die geschrieben hat, sie sei bereit, die Marktöffnung
zu akzeptieren. Allerdings hätte es die Post begrüsst, wenn
der 50-Gramm-Schritt erst auf der Grundlage des revidierten
Gesetzes erfolgt wäre. Damit könnten die im Schreiben er-
wähnten notwendigen Anpassungen der Rahmenbedingun-
gen im Gleichschritt mit der Marktöffnung realisiert werden.
Die Befürworter dieser Motion argumentieren in gleicher
Weise. Sie sind nicht gegen die Öffnung; sie möchten diese
Öffnung aber gleichzeitig mit neuen, entsprechenden Rah-
menbedingungen vollziehen. Das heisst, dass wir vor dem
nächsten Öffnungsschritt die Totalrevision der Postgesetz-
gebung abwarten müssen. In diesem Sinne möchte ich mich
doch etwas dagegen wehren, dass wir da als «Bremsklötze»
tituliert werden.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Kantone, die eher pe-
ripher gelegen sind, Vorbehalte angemeldet haben. Sie ma-
chen darauf aufmerksam, dass die Grundversorgung in ih-
ren Regionen auf jeden Fall sichergestellt werden muss.
Ein letztes Argument: Bedenken Sie, dass die Revision des
Postgesetzes ein referendumsträchtiges Geschäft ist. Wenn
wir wiederum vor das Volk hintreten müssen, dann besteht
die Gefahr, dass eine solche Gesetzgebung abgelehnt wird.
Ich erinnere nochmals an die Volksinitiative «Postdienste für
alle»; 49,8 Prozent stimmten Ja. Wenn die Leute jetzt die Er-
fahrung mit dem Strommarkt machen, dann wird der Anteil
derjenigen Bürgerinnen und Bürger, die hier grosse Skepsis
haben, noch grösser werden. Machen wir den Schritt der
Vorsicht und der Weitsicht – nicht gegen eine Öffnung, aber
für eine Öffnung mit entsprechenden Rahmenbedingungen,
die wir mit der Totalrevision der Postgesetzgebung schaffen
wollen.
In diesem Sinne bitte ich Sie, die Motion anzunehmen.

Jenny This (V, GL): Nur ganz schnell zur Argumentation von
Kollege Maissen betreffend Mehrwertsteuer: Wenn in die-
sem Land unsere Verwaltung nichts Schwierigeres zu lösen
hat als diese Mehrwertsteuerproblematik, dann haben wir
kleine Sorgen. Den Klein- und Mittelbetrieben wurde jahre-
lang zugemutet, mit verschiedenen Sätzen zu arbeiten. Hier
hätte man einen Mehrwertsteuersatz für über 50 Gramm,
und alles darunter wäre nicht mehrwertsteuerpflichtig, weil
die Privaten bei unter 50 Gramm gar nicht tätig werden kön-
nen. Also ein Code bei den Briefen über 50 Gramm, und al-
les andere wäre erledigt. Das Argument mit dem Aufwand ist
kein Argument, das stichhaltig ist; wir KMU mussten jahre-
lang damit leben und leben heute noch damit.

Leuenberger Moritz, Bundesrat: Es war in der Debatte un-
bestritten, dass der Bundesrat formal die Kompetenz hat, die
Monopolgrenze zu senken. Nach Gesetz hat er die Möglich-
keit, sie zu senken. Wir interpretieren das so, dass wir nicht
auf null gehen dürfen, dass hingegen die Senkung auf
50 Gramm in der Kompetenz des Bundesrates liegt. Der
Bundesrat hat sich dreimal über das Vorgehen unterhalten;
zweimal davon hat er entschieden, die Senkung auf
50 Gramm vorzunehmen, weil er der Auffassung ist, dass
die Bedingungen, die im Gesetz genannt werden – die
Grundversorgung müsse garantiert sein und das europäi-
sche Marktumfeld müsse dies ermöglichen –, gegeben sind.
Wir sind der Überzeugung, dass die Grundversorgung nicht
infrage gestellt ist. Es geht um einen Anteil von etwa 10 bis
15 Prozent, der vermehrt in die freie Marktkompetenz fallen
wird. Von daher hat der Bundesrat jetzt diese Gelegenheit
ergriffen und von seiner Kompetenz Gebrauch gemacht –
das ist auch eine Auswirkung der Gewaltenteilung, dass er
seine wenigen, kleinen Freiräume, die ihm noch bleiben,
nutzt. Das hat er getan und beantragt dann konsequenter-
weise auch, die Motion abzulehnen.
Ich ersuche Sie «collegialiter», das auch so zu tun.

Abstimmung – Vote
Für Annahme der Motion ... 20 Stimmen
Dagegen ... 15 Stimmen
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Präsidentin (Forster-Vannini Erika, erste Vizepräsidentin): Sie
haben einen schriftlichen Bericht der Kommission erhalten.
Die Kommission beantragt, die Motion anzunehmen.

Lombardi Filippo (CEg, TI), pour la commission: La commis-
sion soeur du Conseil national a élaboré cette motion que
nous avons examinée à titre préalable le 16 octobre dernier
avant de donner le feu vert. La motion charge le Conseil fé-
déral de proposer un train de mesures favorisant l'utilisation
des énergies renouvelables pour la production de chaleur,
en particulier lors de la rénovation des bâtiments. Le Conseil
fédéral, lui, propose de rejeter cette motion.
De quoi s'agit-il? Nous savons que nous avons pris – au ni-
veau de la loi sur l'énergie, notamment – toute une série de
mesures visant à favoriser et à financer l'utilisation des éner-
gies renouvelables pour la production d'électricité: c'est la
rétribution à prix coûtant du courant injecté («kosten-
deckende Einspeisevergütung»). Celle-ci prévoit de financer
l'utilisation de pratiquement toutes les sources d'énergies re-
nouvelables de ce pays – que ce soit la biomasse, que ce
soit l'énergie éolienne, ou encore l'énergie solaire photovol-
taïque. Par contre, bien que des gains d'efficacité importants
puissent être réalisés dans les immeubles en ce qui con-
cerne la chaleur, jusqu'à présent aucune mesure cohérente
n'a été prise dans ce sens.
Vous savez que la production de chaleur représente environ
40 pour cent de la consommation finale d'énergie en Suisse,
dont la partie essentielle est d'origine fossile. En Suisse, il y
a encore par exemple quelque 800 000 chauffages au ma-
zout. Le potentiel de substitution par des énergies renouve-
lables est donc élevé, et l'énergie solaire en premier lieu –
qui est maintenant soutenue dans le domaine de la produc-
tion d'électricité avec la «kostendeckende Einspeisevergü-
tung» – pourrait et peut, dans le domaine de la production
de chaleur, offrir une efficacité nettement supérieure et
constituer une énergie de substitution afin d'éviter d'utiliser
les énergies fossiles.
Pour les nouveaux bâtiments, cela est maintenant plus faci-
lement accepté et adopté que par le passé: on ne construit
presque plus de nouveaux bâtiments avec chauffage au ma-
zout. Par contre, pour ce qui est des rénovations, cela ne
fonctionne pas, et nous savons – nous en avons d'ailleurs
discuté lors de l'examen du budget 2009 avant d'augmenter
à 100 millions de francs le crédit inscrit à la position relative
à ce but – que les rénovations des bâtiments sont des inter-
ventions coûteuses. Elles se font donc très lentement, et l'on
perd là un potentiel important de substitution du mazout ou
des énergies fossiles en général par des énergies renouve-
lables.


